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I. Einleitung 

Die angestrebte Dissertation soll das Thema der Naturalleistung im römischen Zivilprozess 

behandeln. Im Mittelpunkt steht dabei die Fragestellung, wie ein Beklagter seine 

privatrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen hat, wenn er vom Kläger mittels Leistungsklage 

gerichtlich belangt wird bzw. was der Kläger hinsichtlich seiner Ansprüche gegen den 

Schuldner prozessual durchsetzen kann – prägnant formuliert, geht es also um das 

Spannungsfeld zwischen Naturalleistung und Geldersatz. Wenn etwa der Eigentümer vom 

Sachinhaber sein Eigentum mit der rei vindicatio herausverlangt, stellt sich die Frage, ob ihm 

der Zivilprozess bei erfolgreicher Verfahrensführung direkten Zugriff auf seine Sache 

verschafft, oder ob er „nur“ ein Geldäquivalent erhält.  

 

II. Ausgangspunkt und Forschungsstand 

Auszugehen ist vom Formularverfahren, dem Prozesssystem der römischen Klassik,1 in 

welchem der Prozessgrundsatz der Geldkondemnation gilt („omnis condemnatio pecuniaria“), 

wonach ein richterliches Urteil bei allen Leistungsklagen, unabhängig davon, was 

materiellrechtlich geschuldet ist, immer auf eine Geldsumme lautet. Dieses Prinzip ergibt sich 

für den Formularprozess unzweifelhaft aus den antiken Quellen, etwa aus Gaiusinstitutionen 

4.48 und entspricht der einhelligen Lehre.2  Auch im Vollstreckungsverfahren wird das Prinzip 

der condemnatio pecuniaria beibehalten, indem die Vermögensvollstreckung im Sinne einer 

Generalexekution durch den Verkauf des schuldnerischen Vermögens an einen bonorum 

emptor (Höchstbieter in der Versteigerung) und die anschließende quotenmäßige Verteilung 

des erzielten Verkaufserlöses an die Gläubiger erfolgt.3   

Die zwingende Geldverurteilung geht mit einigen Problemstellungen einher. So beschäftigt 

etwa das dingliche Schicksal einer Sache, die der Kläger im Prozess mittels auf Herausgabe 

gerichteter Klage erfolgreich beansprucht, bei Unterbleiben der (freiwilligen) Herausgabe 

infolge der Verurteilung auf bloßen Geldersatz jedoch beim Beklagten verbleibt, die 

romanistische Forschung unter dem Schlagwort „Enteignung des Klägers im 

                                                 
1 Zur zeitlichen Einordnung der klassischen Periode des römischen Rechts etwa Kaser / Knütel / Lohsse 2021, 1. 
2 Statt vieler Kaser / Hackl 1996, 372 mwN; vgl. auch Burdese 1990, 175-203; Pennitz 1991, 249-323; Kindler 

2012, 24-28; abweichend für ein Wahlrecht des Klägers zwischen Geldersatz und Naturalleistung nur Düll 1979, 

290-302 mit eigenwilliger Quellenanalyse – dagegen zurecht etwa Blank 1982, 304-310. 
3 Kaser / Hackl 1996, 388-401. 



Formularprozess“4 bereits seit geraumer Zeit.5 Andererseits wirft das – zuweilen 

vordergründige – Interesse nach Naturalleistung die Frage auf, wie die condemnatio pecuniaria 

im Einzelfall umgangen und dem Kläger doch zur Sachleistung verholfen werden kann. In 

diesem Zusammenhang sind insbesondere die – einen Sonderfall bildenden – actiones 

arbitrariae einschlägig.6 Der Zwang zur Naturalerfüllung besteht hier jedoch nur indirekt über 

die in der Prozessformel enthaltene clausula arbitraria. Der Beklagte wird durch richterlichen 

Restitutionsbefehl (iussum de restituendo) zur Naturalrestitution angehalten und kann die 

Verurteilung verhindern, indem er dieser Vorgabe nachkommt. Tut er dies nicht, wird er, 

unabhängig vom materiellen Klagebegehren, jedenfalls auf Geld verurteilt. Der Zwang zur 

Naturalleistung mag in gewissen Fällen – etwa bei willkürlicher Restitutionsverweigerung des 

Beklagten – durch die Möglichkeit des Klägers zur Einflussnahme auf die Urteilssumme im 

Rahmen des klägerischen Schätzungseides (iusiurandum in litem)7, in dessen Zuge der Kläger 

und nicht der Richter die Schätzung des Streitwerts vornimmt, verschärft sein, da diesfalls eine 

überhöhte Bewertung naheliegt.8 Dennoch ist die formalrechtlich unbedingte 

Durchsetzungsmöglichkeit eines Naturalleistungsanspruchs nicht gegeben9 und das Prinzip der 

condemnatio pecuniaria auch für die Arbiträrklagen maßgeblich. Die mittelbare Pression dürfte 

aber regelmäßig zur natürlichen Erfüllung vor Verfahrensabschluss führen.10 

 

III. Geld- oder Sachverurteilung in den anderen römischen Prozessrechtssystemen 

Neben dem Formularprozess entwickelt sich bereits in der klassischen Prinzipatszeit der 

kaiserrechtliche Kognitionsprozess. Dieser ist nicht durch den Grundsatz der condemnatio 

pecuniaria geprägt, weshalb die Leistungsurteile im Sinne einer Sach- oder 

Naturalkondemnation dasjenige zum Inhalt haben, was materiell geschuldet ist. Das 

                                                 
4 So die treffende Formulierung bei Levy 1921, 476-514. 
5 Vgl. beispielsweise aus der „jüngeren“ Literatur: Levy 1921, 476-514; Carrelli 1934, passim; Ehrhardt 1934, 

141-197; Wubbe 1976, 179-200; Düll 1979, 290-302; Blank 1982, 303-316; Pennitz 1991, 306-319; Wimmer 

1995, 113-121; J. U. Wacke 2010, 268-320; Scheibelreiter / Rafetseder 2021, 59-67. 
6 Zum Folgenden siehe etwa Kaser / Hackl 1996, 335-340; Levy 1915, 1-82. 
7 Zu diesem Institut etwa Provera 1953, passim; Chiazzese 1958, passim; Watson 1966, 175-193; Schipani 1973, 

169-194; Kaser / Hackl 1996, 339 f; Harke 2013, 152-186. 
8 Zur potenziellen Überbewertung der Streitsache D. 6.1.68, Ulp. 51 ad ed. (quantum adversarius in litem sine ulla 

taxatione in infinitum iuraverit); D. 12.3.1, Ulp. 51 ad Sab. (aestimatur ultra rei pretium); D. 12.3.4.2, Ulp. 36 ad 

ed. (Iurare autem in infinitum licet); Watson 1966, 175; Raber 1972, 207 f; Schipani 1973, 190-192; Kindler 2012, 

177. 
9 Darauf weist nachdrücklich Wubbe 1976, 180 hin. 
10 So der Befund bei Blank 1982, 312. 



Vollstreckungsrecht ermöglicht neben der Generalexekution, wie sie im Formularverfahren 

besteht, mittels Spezialexekution ebenfalls die naturale Befriedigung des Gläubigers.11  

Abgesehen vom Verfahrensrecht der römischen Klassik sollen auch die anderen römischen 

Prozessrechtsperioden beleuchtet werden. Im älteren, vorklassischen Legisaktionenverfahren 

nimmt die wohl herrschende Meinung12 den Ursprung der condemnatio pecuniaria an.  Um 

dem Schuldner zu ermöglichen, die Härten der altrömischen Zwangsvollstreckung im Rahmen 

der legis actio per manus iniectionem abzuwenden, soll die Gewährung der manus iniectio 

vorausgesetzt haben, dass das Ausmaß der schuldnerischen Haftung in einem Geldbetrag 

beziffert ist, durch dessen Zahlung an den Gläubiger der Schuldner aus der Haftung gelöst und 

die Personalexekution vermieden werden kann.13  Aus diesem Umstand dürfte sich das 

formularprozessuale Prinzip der Geldkondemnation entwickelt haben.  

Im nachklassischen Verfahren, welches maßgeblich durch die klassische cognitio beeinflusst 

ist, ist das verfahrensrechtliche Korsett der Geldkondemnation nicht mehr einschlägig, weshalb 

der Richter auf eine andere als eine Geldleistung verurteilen kann. Wie in der klassischen 

Kognition wird die Naturalerfüllung durch Spezialexekution durchgesetzt.14 Auch Justinian, 

der in vielen Punkten klassisches Recht wiederbelebt, hält an der prozessualen Umsetzung der 

Naturalerfüllung durch Sachkondemnation fest. Strittig ist jedoch, ob die Sachkondemnation 

im justinianischen Prozess generell gilt, oder ob es nicht Fälle gibt, in denen das Urteil doch 

wieder auf Geld gehen muss.15 

 

IV. Rechtsvergleich  

Um das römischrechtliche Phänomen der condemnatio pecuniaria besser nachvollziehen zu 

können, wird im Rahmen der Dissertation auch eine vergleichende Untersuchung mit anderen 

Rechtsordnungen angestrebt. In Betracht kommt zunächst das antike griechische Recht, 

                                                 
11 Vgl. Kaser / Hackl, 1996, 495 und 512 mwN. 
12 Kaser / Hackl 1996, 135 und 372 f mwN; weiters Wenger 1939, 316-369; Lübtow 1951, 320-359; siehe zum 

Meinungsstand auch Pennitz 1991, 255 f. 
13 Kaser / Hackl 1996, 125 und 135; demgegenüber vertritt Ehrhardt 1935, 89-98 die Auffassung, dass die 

condemnatio pecuniaria von den Römern im zweiten vorchristlichen Jahrhundert aus dem griechischen Recht 

übernommen wurde. 
14 Kaser / Hackl 1996, 609 f und 626 f mwN. 
15 Nach Kaser / Hackl 1996, 610 f komme es nur noch zur Geldverurteilung, wenn die geschuldete Leistung an 

sich schon in Geld besteht, oder wenn die Durchsetzung der Naturalerfüllung zumindest teilweise unmöglich ist; 

dagegen etwa Repgen 1994, 47-50 für den die Sachkondemnation im justinianischen Prozess nur bei den 

obligationes dandi und restituendi zwingend ist, wenn aber die Vornahme einer Handlung geschuldet, sei die 

Geldverurteilung am Platz; eine teilweise Rückkehr zur Geldkondemnation unter Justinian nimmt auch Winkel 

2010, 13-17 an. 



insbesondere das klassische attische Verfahrensrecht. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

dieser anderen antiken Rechtsordnung sollen dazu dienen, Überlegungen zur condemnatio 

pecuniaria, etwa zu den Gründen ihrer Einführung und Aufrechterhaltung, mit vergleichendem 

Blick zu fördern. 

Des Weiteren soll eine Betrachtung des geltenden österreichischen Rechts vorgenommen 

werden, da sich dieses in der Frage der zivilverfahrensrechtlichen Naturalleistung – zumindest 

formal – völlig konträr zum klassischen römischen Formularprozess positioniert. Eine 

Sachkondemnation bei nicht in Geld bestehenden Leistungsbegehren ist problemlos möglich 

und üblich, ein dem römischen Verfahren vergleichbarer Zwang zur Geldverurteilung besteht 

nicht.16 Im Vollstreckungsverfahren ist die Naturalerfüllung des Gläubigeranspruchs, sofern sie 

möglich ist, ebenfalls weitgehend verwirklicht. So ordnet etwa § 346 Abs. 1 EO für 

obligatorische und dingliche Ansprüche auf Heraus- oder Übergabe körperlicher beweglicher 

Sachen, die sich in der Gewahrsame des Schuldners befinden, die exekutive Durchsetzung 

mittels direkten Zwanges an, indem die Sachen den Schuldnern von Vollstreckungsorganen 

abgenommen und den Gläubigern ausgehändigt werden sollen. 

Quasi als modernes Gegenmodell zum österreichischen Verfahrensrecht, ist ferner eine 

rechtsvergleichende Untersuchung des angelsächsischen common law angedacht. Dies soll 

zeigen, dass eine aktuell in Geltung stehende Prozessordnung keineswegs den Fokus auf 

prozessuale Naturalerfüllung legen muss. Im common law scheint dieser Verfahrensaspekt in 

Grundzügen der römischen condemnatio pecuniaria ähnlich. Prinzipiell wird ausschließlich auf 

damages verurteilt, die Geldkondemnation stellt also den Regelfall dar. Nur ausnahmsweise 

soll es aufgrund von Billigkeitserwägungen im Rahmen der equity zur Sachkondemnation in 

Gestalt der specific performance kommen.17 

 

V. Forschungsfragen und Ziele der Untersuchung 

Aus dem soeben dargestellten, in Aussicht genommenen Inhalt und Forschungsstand ergeben 

sich für die Dissertation folgende Zielsetzungen und Forschungsfragen:  

- Zunächst soll die Entwicklung der zivilprozessualen Naturalerfüllung im Rahmen der 

römischen Prozessrechtsperioden nachgezeichnet werden. Dabei steht insbesondere im 

Fokus, ob die anderen Verfahrensarten und -perioden im Unterschied zum 

                                                 
16 Brenn in Höllwerth / Ziehensack 2019, § 404 ZPO, Rz 2; umfänglich auch Roth 1993, passim. 
17 Vgl. dazu etwa Zweigert / Kötz 1969, 177-182; Riehm 2015, 120-147. 



Formularprozess Sachkondemnation und -vollstreckung gekannt haben. Damit 

zusammenhängend stellt sich die Frage nach dem Ursprung der condemnatio 

pecuniaria. 

 

- Weiters ist zu untersuchen, ob und inwieweit der Naturalleistung auch zur Zeit des 

Formularprozesses, trotz der formalrechtlich zwingenden Geldverurteilung, ein 

bedeutenderer Raum im römischen Zivilverfahren zugekommen ist. Dies könnte eine 

durchaus überzeugende Begründung dafür liefern, dass der Grundsatz der condemnatio 

pecuniaria so lange keinen Reformbestrebungen unterworfen war. Die Erbringung der 

Sachleistung durch den Schuldner würde dabei wohl in erster Linie durch mittelbaren 

Druck erwirkt worden sein. Dies zeigen etwa die actiones arbitrariae, die dem 

Beklagten die Abwendung der Verurteilung und somit die Abwendung der Pflicht zur 

Zahlung der litis aestimatio (Schätzwert der Streitsache) ermöglichen, sofern er dem 

richterlichen Restitutionsbefehl Folge leistet. Der indirekte Zwang ist in jenen 

Konstellationen noch verstärkt, in denen der Kläger die Urteilssumme mittels 

Schätzeides bestimmen darf. Aber auch nichtmonetäre Repressalien wie die infamia 

bzw. ignominia,18 eine Minderung der Rechtsstellung infolge einer Verurteilung nach 

bestimmten Tatbeständen, die sich etwa in den Gaiusinstitutionen 4.182 finden,19 

mögen den Schuldner regelmäßig dazu gebracht haben, eine Geldverurteilung zu 

vermeiden.20 

 

- Die angestrebten Rechtsvergleiche sollen schließlich dazu beitragen, die 

römischrechtliche Zivilprozessordnung aus vergleichender Perspektive besser zu 

beleuchten, die Sachgründe einer Geldverurteilung einerseits und einer 

Naturalkondemnation andererseits für das Verständnis des römischen Prozesses 

fruchtbar zu machen und die Relevanz dieser Thematik, die ihr auch aus heutiger Sicht 

nach wie vor zukommt, darzulegen. 

 

                                                 
18 Zur Infamie allgemein etwa Kaser 1956, 220-278; Schulz 1969, 45; Wolf 2000, 42-45; Wolf 2009, 55-113; 

Chiusi 2013, 146-148; Schubert 2014, 127-155 (mit Fokus auf dem Mandatsrecht); Atzeri 2015, 127-129; 

Scheibelreiter 2019, 699-726; umfangreicher Literaturüberblick bei Atzeri 2016, 123-124 Anm. 1. 
19 Weitere Tatbestandslisten enthalten etwa die, in den Digestentiteln D. 3.1 und D. 3.2 wiedergegebenen, 

prätorischen Postulationsedikte sowie die Lex Iulia municipalis, überliefert auf der sog. Tabula Heracleensis (CIL 

I2 593 = ILS 6085 = FIRA I2 13; Nicolet / Crawford 1996, 355-391). 
20 Vgl zur Überlegung, dass die drohende Infamie ein Beweggrund für eine Vermeidung der Verurteilung gewesen 

sein könnte etwa Blank 1982, 313. 



VI. Methodik und Quellen 

Methodisch wird, jedenfalls in Hinblick auf den antiken Rechtsrahmen, dessen Behandlung den 

Schwerpunkt der Dissertation darstellt, die kritische Betrachtung und die Analyse des 

vorhandenen Quellenmaterials in seiner Originalsprache im Mittelpunkt stehen. Insbesondere 

die antiken Rechtsquellen, etwa das justinianische Corpus Iuris Civilis oder die Institutionen 

des Gaius, sollen Gegenstand der Quellenprüfung sein. Wichtigstes Mittel ist dabei die Exegese 

der relevanten Stellen. Daneben wird auch die einschlägige Sekundärliteratur berücksichtigt, 

deren Überlegungen analysiert und zu den eigenen in Beziehung gesetzt werden. Im Bereich 

des geltenden Rechts sollen außerdem auch modernrechtliche Gesetzgebungsakte und 

Gerichtsurteile zur Beantwortung der gegebenen Fragestellungen herangezogen werden.  
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